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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
I. Geltung der Bedingungen 
 

1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit 
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der 
Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als 
angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine 
Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 

 
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks 

Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. 
 

 
 

II. Angebot, Vertragsschluß, Abtretung 
 

1. Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend, es sei denn, sie enthalten 
ausdrücklich eine Bindefrist. Annahmeerklärungen und sämtliche 
Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder 
fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 
 

2. Spezifikationen (Produktmerkmale), Verpackungen, Maße und Gewichte 
oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich 
schriftlich vereinbart werden.  
 

3. Mündliche Nebenabreden oder mündliche Zusicherungen, die über den 
Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen, bedürfen zur Wirksamkeit 
der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. 
 

4. Rechte aus Kauf- und Lieferverträgen mit dem Verkäufer können vom Käufer 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers nicht abgetreten 
werden. 

 
 
III.  Berechnung 

 
1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers 

berechnet, zzgl. Mehrwertsteuer. 
 
2. Die für die Berechnung maßgebende Gewichtsfeststellung erfolgt auf der 

Versandstelle des Lieferwerkes des Verkäufers, es sei denn, daß der Käufer 
auf seine Kosten eine bahnamtliche Verwiegung auf der Abgangsstation 
verlangt. 
 

3. Wir behalten uns das Recht offen, eine Steigerung der Produktionskosten 
insbesondere von Rohstoffen und Energie an die Kunden weiter zu geben. 
Preisänderungen aus diesem Grund sind daher möglich. 
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IV.  Zahlungsbedingungen, Zahlungsverkehr 
 

1. Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 
Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist 
berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen 
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer 
über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und 
Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung 
anzurechnen. 

 
2. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag 

verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn 
der Scheck oder Wechsel eingelöst wird; Diskontspesen und alle mit der 
Einziehung des Scheckbetrages in Zusammenhang stehende Kosten sind 
vom Käufer zu tragen.  

 
3. Der Käufer gerät in Verzug, wenn er seiner Zahlungsverpflichtung zum 

festgelegten Termin nicht nachkommt. Einer Mahnung durch den Käufer 
bedarf es daher nicht. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer 
berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe der jeweiligen 
Banksätze für kurzfristige Kredite zu verlangen. 

 
4. Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 

des Käufers infrage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte 
Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel 
angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Ist der Käufer trotz 
Aufforderung nicht zur Vorauszahlung oder dazu bereit, eine geeignete 
Sicherheit für die ihm obliegende Leistung zu stellen, so ist der Verkäufer, 
soweit er selbst noch nicht geleistet hat, zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. 

 
5. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch 

wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur 
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder 
unstreitig sind.  

 
 
V.  Liefer- und Leistungszeit 
 

1. Der Verkäufer ist bemüht, so rasch wie möglich zu liefern. Feste Lieferfristen 
bestehen nicht. Verbindliche Liefertermine oder –fristen bedürfen der 
Schriftform. 

 
2. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Verkäufers bleibt 

vorbehalten. 
 

3. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt. 
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4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund 
von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren 
oder unmöglich machen, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten 
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse wird der Verkäufer dem Käufer anzeigen, soweit dies möglich 
ist. Hierzu gehören insbesondere unvorhersehbare Betriebs-, Verkehrs- oder 
Versandstörungen, Feuerschäden, Überschwemmungen, unvorhersehbarer 
Mangel an Arbeitskräften, Energie-, Rohstoffmangel, Streiks, 
Aussperrungen, behördliche Verfügungen usw., auch wenn sie bei 
Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten. Sie 
berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. Bei teilweisem oder vollständigen Wegfall der 
Bezugsquellen des Verkäufers ist dieser nicht verpflichtet, sich bei fremden 
Vorlieferanten einzudecken. In diesem Fall ist der Verkäufer berechtigt, die 
verfügbaren Warenmengen unter Berücksichtigung des Eigenbedarfs zu 
verteilen. 

 
5. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach 

angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder 
wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus 
keine Schadensersatzansprüche herleiten.  

 
6. Sofern der Verkäufer für die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen 

und Termine verantwortlich ist, hat der Käufer Anspruch auf eine 
Verzugsentschädigung in Höhe von ½ % für jede vollendete Woche des 
Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes 
der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber 
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug 
beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. 

 
7. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt 

die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Käufers voraus. 

 
8. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz 

des ihm entstehenden Schadens zu verlangen. Mit Eintritt des 
Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des 
zufälligen Untergangs auf den Käufer über. 

 
 
VI.  Versand, Gefahrtragung 
 

1. Der Versand erfolgt nach Wahl des Verkäufers ab Werk oder ab Lager zu 
Lasten des Käufers.  

 
2. Die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit 

deren Absendung oder im Falle der Abholung durch den Käufer mit deren 
Bereitstellung auf diesen über. 
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3. Der Verkäufer behält sich die Wahl des Versandweges und der Versandart 
vor. 

 
4. Nicht abgenommene Ware lagert der Verkäufer auf Rechnung und Gefahr 

des Käufers. 
 
 
VII.  Eigentumsvorbehalt 
 

1. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, 
wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Verkäufer (inkl. Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen 
und Scheck- bzw. Wechseleinlösungen) erfüllt hat. 

 
2. Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird der Käufer für den 

Verkäufer tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der 
Verarbeitung gegen den Verkäufer zu erwerben. Das Vorbehaltseigentum 
des Verkäufers erstreckt sich daher auf die durch die Verarbeitung 
entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit Waren 
verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder verbunden, 
so erwirbt der Verkäufer Miteigentum an den hierdurch entstehenden 
Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der im Eigentum Dritter befindlichen Waren. Erfolgt die 
Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache des Käufers, so tritt der 
Käufer schon jetzt seine Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an 
den Verkäufer ab. 

 
3. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung und ohne Rücktritt vom 

Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer herauszuverlangen, falls dieser mit 
der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer im Verzug 
ist. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn der 
Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 

 
4. Solange der Käufer seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Verkäufer 

ordnungsgemäß erfüllt, ist er berechtigt, im ordentlichen Geschäftsgang über 
die Vorbehaltsware zu verfügen. Dies gilt jedoch nicht, wenn und soweit 
zwischen dem Käufer und seinen Abnehmern ein Abtretungsverbot 
hinsichtlich der Kaufpreisforderung vereinbart ist. Zu Verpfändungen, 
Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht 
befugt. Beim Weiterverkauf hat der Käufer den Eigentumsübergang von der 
vollen Bezahlung der Ware durch seine Abnehmer abhängig zu machen. 

 
5. Der Käufer tritt hierdurch alle sich aus einer Weiterveräußerung der 

Vorbehaltsware ergebenden Ansprüche mit sämtlichen Neben- und 
Sicherungsrechten im voraus zur Sicherung aller für den Verkäufer gegen 
den Käufer aus der Geschäftsverbindung entstehenden Ansprüche an den 
Verkäufer ab. Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu 
einem Gesamtpreis veräußert, so beschränkt sich die Abtretung auf den 
anteiligen Betrag der Rechnung des Verkäufers für die mitveräußerte 
Vorbehaltsware.  
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6. Miteigentumsanteil hat, so beschränkt sich die Abtretung auf denjenigen Teil 
der Forderung, der dem Miteigentumsanteil des Verkäufers entspricht. 
Verwendet der Käufer die Vorbehaltsware zur entgeltlichen Veredelung von 
im Eigentum Dritter befindlichen Sachen, so tritt er hierdurch im voraus zum 
vorgenannten Sicherungszweck seinen Vergütungsanspruch gegen den 
Dritten an den Verkäufer ab. Solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen fristgemäß nachkommt, ist er berechtigt, die 
Forderung aus einem Weiterverkauf oder einer Veredelung selbst 
einzuziehen. Zu Verpfändungen und jedweden Abtretungen ist er nicht 
befugt. 

 
7. Erscheint dem Verkäufer die Verwirklichung seiner Ansprüche gefährdet, so 

hat der Käufer auf Verlangen die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen 
und dem Verkäufer alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 
Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und die abgetretenen Ansprüche hat 
der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. 

 
8. Übersteigt der Wert der dem Verkäufer zustehenden Sicherungen die zu 

sichernden Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer um mehr als  
20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe 
verpflichtet. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheit erfolgt durch den 
Verkäufer. 

 
 
VIII.  Technische Beratung, Verwendung und Verarbeitung 
 

1. Die anwendungstechnische Beratung des Verkäufers in Wort und Schrift 
und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als 
unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter,  
und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der vom Verkäufer 
gelieferten Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und 
Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Ware erfolgt 
außerhalb der Kontrollmöglichkeiten des Verkäufers und liegen daher 
ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. 

 
 
IX.  Mängelrügen, Gewährleistung 
 

 
1. Mängelrügen werden nicht anerkannt, wenn sie nicht unverzüglich                                   

schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach  Eintreffen 
der  Ware  unter  Einsendung  von Belegen,  Mustern,  Packzetteln, sowie 
Angabe  der  Rechnungsnummer  und  des  Rechnungsdatums   erhoben 
werden. 

 
2. Bei verborgenen Mängeln muß die schriftliche Rüge unverzüglich nach 

Feststellung des Mangels, spätestens aber binnen 1 Jahr nach Eintreffen 
der Ware erfolgen. 
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3. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einverständnis des 
Verkäufers zurückgesandt werden. 

 
4. Bei ordnungsgemäß erhobener und begründeter Mängelrüge ist dem 

Verkäufer zunächst Gelegenheit zur Nachbesserung und Nachlieferung zu 
geben, es sei denn, daß dies für eine Partei unzumutbar ist. Im übrigen 
hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung. 

 
 
X.  Schadenersatz 
 

1. Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt.  

 
2. Für mittelbare, sowie für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht 

vorhersehbare Schäden haftet der Verkäufer nicht. 
 

3. Keinesfalls haften wir für Erzeugnisse unserer Abnehmer, gleich aus 
wechem Grund. 

 
 
XI.  Anwendbares Gericht, Gerichtsstand, etc. 
 

1. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung der einheitlichen Gesetze über 
den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie über den Abschluß 
von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen – beide vom 
17.07.1973 – sowie des UN-Kaufrechtsübereinkommens vom 11.04.1980 
wird ausgeschlossen. 

 
2. Handelsübliche Klauseln für Warenlieferungen sind nach den jeweils 

gültigen Incoterms auszulegen. 
 

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder 
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen 
oder Vereinbarungen nicht berührt. Eine unwirksame Regelung haben die 
Parteien durch eine einvernehmliche Regelung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt 
und wirksam ist. 

 
4. Erfüllungsort für die jeweilige Lieferung ist der Versandort, für die Zahlung 

ist es Gehren. 
 

5. Gerichtsstand ist für beide Teile Ilmenau. 
Der Verkäufer ist berechtigt, seine Ansprüche an dem allgemeinen 
Gerichtsstand des Käufers geltendzumachen. 

 
 
 
 
Gehren, Dezember 2011 
 

 

  


